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1. Geltung der Bedingungen 
 

1.1. Gegenstand der nachfolgenden AGB sind Dienstleistungen und 
Warenlieferungen der Fa. Ernst Handelsges. mbH. Diese AGB gelten 
ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren AGB abweichende 
Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten 
ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere AGB gelten auch dann, 
wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren AGB abweichender 
Bedingungen des Kunden die Lieferung oder Leistung an den Kunden 
vorbehaltlos ausführen. 

 
1.2. Die Fa. Ernst-Handel wird nur dann Vertragspartner eines Kaufvertrages, wenn 

innerhalb des Bestellvorgangs nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass 
hier eine Angebotsvermittlung zu Drittunternehmern getätigt wird. 

 
1.3. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung 

dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich 
niedergelegt. 

 
1.4. Diese AGB gelten nur gegenüber Verbrauchern i.S. des § 13 BGB. Die AGB 

gelten nicht für Haustürgeschäfte oder den Fernabsatz i.S. des §§ 312 ff. BGB 
 

1.5. Die jeweils gültige Fassung ist maßgebend. 
 
 
2. Bestellung und Auftragsannahme 
 

2.1. Sämtliche Bestellungen, die uns vom Käufer erteilt werden, bedürfen der 
Annahme durch schriftliche Bestätigung, es sei denn, es handelt sich um ein 
Bargeschäft. Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so 
gilt diese als angenommen, wenn wir nicht innerhalb einer Frist von zwei 
Wochen ab Datum der Bestellung die Ablehnung erklären. Unsere Angebote 
sind unverbindlich und freibleibend, sofern sich aus der schriftlichen Bestätigung 
nichts anderes ergibt. 

 
2.2. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten 

wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen 
Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte 
bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 

 
2.3. Fixgeschäfte werden nicht geschlossen. 

 
 
3. Preise 
 

3.1. Die Preise verstehen sich, soweit nicht anders vereinbar ab dem Lager von 
Ernst-Handel bzw. einem von uns bestimmten Lager. Sofern der Kunde eine 
Verpackung wünscht, wird diese gesondert berechnet. Liefer- und 
Versandkosten fallen zusätzlich an und werden im Rahmen des konkreten 
Angebots gesondert ausgewiesen. 

 
3.2. Sämtliche Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. 

 
3.3. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 

 
3.4. Bei Lieferzeiten von mehr als 4 Monaten behalten wir uns das Recht vor, die 

Preise entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrags 
Kostenänderungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder 
Materialpreiserhöhungen eintreten. Diese werden dem Kunden auf Verlangen 
nachgewiesen. 

 
3.5. Mit Erscheinen neuer Preise verlieren alle vorangegangenen Preise ihre 

Gültigkeit. 
 
 
4. Lieferzeit 
 

4.1. Lieferfristen bzw. Liefertermine beginnen mit Vertragsabschluss. Wir werden von 
unserer Lieferpflicht frei, wenn wir selbst und unverschuldet von unserem 
Lieferanten nicht beliefert werden und ein kongruentes Deckungsgeschäft nicht 
möglich ist. Wir werden dem Käufer unverzüglich Mitteilung machen, falls eine 
Selbstbelieferung nicht stattfindet. Gegenleistungen des Kunden werden dann 
unverzüglich erstattet. 

 
4.2. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller 

technischen Fragen voraus. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt 
weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des 
Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 

 
4.3. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 

Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstandenen 
Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. 
Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 

 
4.4. Sofern die Voraussetzungen von Ziff. 3.3 vorliegen, geht die Gefahr eines 

zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in 
dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder 
Schuldnerverzug geraten ist. 

 
4.5. Wir sind jederzeit zur Lieferung sowie zur Vornahme von Teillieferungen 

berechtigt. Teillieferungen stellen keinen Mangel dar und können von uns sofort 
in Rechnung gestellt werden. Wir sind auch berechtigt Lieferungen und 
Leistungen an Kunden durch Geschäftspartner oder Dritte erbringen zu lassen. 

 
4.6. Liefer- und Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt oder anderer, von 

uns oder unseren Lieferanten, nicht zu vertretenden und nicht vorhersehbaren 
Ereignisse, die uns die Lieferung/Leistung wesentlich erschweren oder 
unmöglich machen (hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, 
behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei Lieferanten von Fa. Ernst-
Handel oder deren Unterlieferanten eintreten), haben wir auch bei verbindlich 
vereinbarten Fristen nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns, die Warenlieferung 

um die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit 
hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder 
teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Der Kunde kann hieraus keine 
Schadenersatzansprüche geltend machen. Die ggf. vom Kunden geleisteten 
Gegenleistungen sind diesem zu erstatten. Auf die genannten Umstände 
können wir uns nur berufen, wenn der Kunde unverzüglich benachrichtigt 
wird. 

 
4.7. Wenn die Behinderung länger als 3 Monate dauert, ist der Kunde nach 

angemessener schriftlicher Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch 
nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Im Übrigen gilt Ziff. 3.6. 

 
4.8. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von 

uns zu vertretenden Lieferverzugs der Kunde berechtigt ist geltend zu 
machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall 
geraten ist. 

 
4.9. Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der 

Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug auf 
einer von uns zu vertretenden grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, 
ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schaden begrenzt. 

 
4.10. Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede vollendete Woche 

Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 
0,5% pro Woche, maximal jedoch nicht mehr als 5% des Lieferwertes. 

 
 

5. Versand / Gefahrübergang 
 

5.1. Ist ein Versand der bestellten Ware erforderlich, so erfolgt dieser ab unserem 
Lager bzw. dem Lager unserer Lieferanten oder Geschäftspartner an die vom 
Kunden angegebene Adresse. Fehlerhafte oder unvollständige 
Adressangaben des Kunden gehen zu dessen Lasten. 

 
5.2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung 

der Ware geht auf den Kunden mit Übergabe an diesen oder einer von 
diesem bestimmte Person über. 

 
5.3. Wir bestimmen den Transporteur unter Ausschluss der Haftung für die Wahl 

der preisgünstigsten  und schnellsten Versandart. 
 

5.4. Versandkosten gehen grundsätzlich zu Lasten des Kunden, sie sind vom 
Lieferungsumfang abhängig. Rückstände und Nachlieferungen erfolgen 
versandkostenfrei, bei Speditionssendungen frei Haus. Die Verpackung 
wählen wir nach bestem Ermessen aus. Bei Lieferung ins Ausland werden 
die tatsächlichen Versandkosten an den Kunden in Rechnung gestellt. 

 
5.5. Eine Transportversicherung werden wir nur auf besondere ausdrückliche 

schriftliche Anweisung für Rechnung des Kunden abschließen. 
 
 
6. Zahlungsbedingungen 
 

6.1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der 
Rechnungsbetrag netto (ohne Abzug) innerhalb von 8 Tagen ab 
Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. 

 
6.2. Bei erteilter Bankeinzugsermächtigung erfolgt Abbuchung spätestens 14 Tage 

nach Rechnungsdatum ohne Abzug. Die Annahme von Schecks erfolgt 
lediglich erfüllungshalber, nicht an Erfüllung statt unter Berechnung aller 
Einziehungs- und Diskontspesen. 

 
6.3. Ein Gewährleistungseinbehalt ist ausgeschlossen. 

 
6.4. Zahlungen müssen kosten- und spesenfrei auf die auf der Rechnung 

angegebenen Bankkonten der Fa. Ernst-Handel geleistet werden. 
 

6.5. Gerät der Kunde in Verzug, so sind wir berechtigt, von dem betreffenden 
Zeitpunkt ab, Zinsen in Höhe der gesetzlichen Vorschriften geltend zu 
machen. 

 
6.6. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine 

Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten. Außerdem ist er zur 
Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

 
 

7. Gewährleistung 
 

7.1. Die Gewährleistungsfrist beträgt für neue Sachen zwei Jahre, für gebrauchte 
Sachen ein Jahr ab Übergabe. 

 
7.2. Der Käufer hat uns eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu gewähren. 

 
7.3. Die Nacherfüllung kann nach der Wahl des Käufers durch die Beseitigung des 

Mangels oder durch die Lieferung neuer Ware erfolgen. Während der 
Nacherfüllung sind die Herabsetzung des Kaufpreises oder der Rücktritt vom 
Vertrag durch den Besteller ausgeschlossen. 

 
7.4. Die Nachbesserung gilt mit dem zweiten vergeblichen Versuch als 

fehlgeschlagen. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, kann der Käufer nach 
seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung), Rücktritt vom 
Vertrag und/oder Schadenersatz verlangen. 

 
7.5. Wir haften uneingeschränkt nach den gesetzlichen Bestimmungen für 

Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder 
vorsätzlichen Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder 
unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die von der Haftung 
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nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden. Für Schäden, die nicht von 
Satz 1 erfasst werden und die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Vertragsverletzungen sowie Arglist von uns, unseren gesetzlichen Vertretern 
oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, haften wir nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. In diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, soweit wir, 
unsere gesetzlichen Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich 
gehandelt haben. In dem Umfang, in dem wir bezüglich der Ware oder Teile 
derselben eine Beschaffenheitsgarantie abgegeben haben, haften wir auch im 
Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten 
Beschaffenheit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir 
allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der 
Beschaffenheitsgarantie erfasst ist. 

 
7.6. Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht 

werden, soweit die Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten 
betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer 
Bedeutung ist. Wir haften jedoch nur, soweit die Schäden typischerweise mit 
dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. 

 
7.7. Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend 

gemachten Anspruchs ausgeschlossen; dies gilt insbesondere auch für 
deliktische Ansprüche oder Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen 
statt der Leistung 

 
7.8. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 

persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter 
und Erfüllungsgehilfen. 

 
 

8. Gesamthaftung 
 

8.1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz ist – ohne Rücksicht auf die 
Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt 
insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei 
Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer 
Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB. 

 
8.2. Die vorstehende Begrenzung gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines 

Anspruchs auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser 
Aufwendungen verlangt. 

 
8.3. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder 

eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche 
Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

 
8.4. Eine Haftung aus Verletzung von Pflichten aus dem Geräte- und 

Produktsicherheitsgesetz ist auf Produkte beschränkt, die nach dem 01.05.2004 
in Verkehr gebracht wurden. 

 
 

9. Ausschluss von Beschaffungsrisiko und Garantien 
 

9.1. Wir übernehmen keinerlei Beschaffungsrisiko und auch keine Garantien, es sei 
denn, hierüber ist eine ausdrückliche schriftliche Vereinbarung mit dem Käufer 
geschlossen. 

 
 
10.  Eigentumsvorbehalt 
 

10.1. Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller 
Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des 
Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache 
zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache liegt ein Rücktritt vom 
Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, 
der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich 
angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. 

 
10.2. Eine Verfügung über die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware (etwa durch 

Verkauf, Verpfändung, Sicherungsübereignung, Schenkung, Gebrauchs-
überlassung) durch den Käufer ist nicht gestattet. 

 
10.3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Kunde uns unverzüglich 

schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben kann. 
Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, die gerichtlichen und außergerichtlichen 
Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den 
entstandenen Ausfall. 

 
 

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Sonstiges 
 

11.1. Der Gerichtsstand und der Erfüllungsort bestimmen sich nach den gesetzlichen 
Vorschriften 

 
11.2. In jedem Fall, insbesondere auch bei grenzüberschreitenden Lieferungen, gilt 

das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts. 

 
11.3. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser 

Geschäftssitz auch der Erfüllungsort. 
 

11.4. Wir weisen darauf hin, dass wir Daten des Lieferanten aus dem 
Vertragsverhältnis im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes zum Zwecke 
der Datenverarbeitung speichern. 

 
11.5. Änderungen und Ergänzungen der in diesen Bedingungen enthaltenen 

Bestimmungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch 
insbesondere für diese Regelung. 

 
11.6. Sollte eine oder mehrere Bestimmungen unwirksam sein, so berührt dies die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Eine unwirksame Bestimmung ist 

durch ergänzende Auslegungen nach Möglichkeit durch eine Regelung zu 
ersetzen, die deren Zweck möglichst nahe kommt. 


